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Doch Menschenrechte werden auch
im «normalen» Leben missachtet:
Frauen werden vergewaltigt, Kinder
geschlagen, Wehrlose schikaniert,
Nichtverheiratete erhalten keine Woh-
nung, Nicht-Heterosexuelle werden
an den Rand der Gesellschaft ge-
drangt, Lugen werden in Umlauf ge-
pracht etc. ...

pDie Freidenker-Vereinigung der
Schweiz ruft alle demokratisch Ge-
sinnten auf, diesen mannigfaltigen
Menschenrechtsverletzungen auf al-
len Ebenen Einhalt zu gebieten und
sich noch verstarkt fur die Rechte der
Armen und Schwachen und Benach-
teiligten einzusetzen.

Wichtige Termine
1985

Der Freidenkerbund Oester-
reich, mit Sitz in Wien organi-
siert am 4./5. Mai 1985 in Salz-
burg ein

Internationales Freundschafts-
treffen.

Nach den bisher guten Ergeb-
nissen, die unser Bodenseetref-
fen erzielt hat, ruft der Zent-
ralvorstand alle Freidenker der
Schweiz auf, sich fir die Teil-
nahme an diesem Treffen an-
zumelden.

Anmeldungen sind zu richten
an:

Freidenkerbund Oesterreichs
Johnstrasse 52

A-1150 Wien

Uber die Referate und das
kiinstlerische Festprogramm wer-
den wir weiter informieren.

Erweiterter Zentralvorstand und
Delegiertenversammlung vom
23. und 24. Marz 1985. Wir
machen die Sektionen heute
schon darauf aufmerksam, dass
die erweiterte ZV-Sitzung und
die DV der FVS an obengenann-
tem Datum in Aarau, im Hotel
Aarauerhof stattfindet.Die Ge-
sinnungsfreunde aus Aarau
haben die notwendigen Vorar-
beiten getroffen.

Betrifft: Vernehmlassung zur Revision des
Bundesgesetzes iiber Schuldbetreibung

und Konkurs (SchKG)

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir danken Ihnen fir die Ubermittlung
der Unterlagen und gestatten uns,
zum Artikel 92 (unpfandbare Vermo-
genswerte) des Entwurfs der Exper-
tenkommission Stellung zu nehmen.
Gemadss Artikel 92, Absatz 2 sind «Die
religiosen  Erbauungsbilicher und
Kultusgegenstdnde» unpfandbar.

Wir beantragen, diese Bestimmung
entweder vollstdndig zu streichen,
oder sie so zu formulieren, dass damit
keine Privilegierung einer bestimmten
Weltanschauung verbunden ist.

Unseren Antrag begriinden wir wie
folgt:

1. Der Artikel 92, Absatz 2 wider-
spricht dem Artikel 4 der Bundesver-
fassung (Gleichheitsartikel). Die darin
geforderte Gleichbehandlungist nicht
gewahrleistet. Wie weit der Begriff
«religios» auch auf nicht-christliche
Bekenntnisse  (Judentum, Islam,
Buddhismus) angewandt werden soll,
ist uns nicht bekannt, in diesem Zu-
sammenhang aber auch nicht rele-
vant. Wesentlich ist, dass, dem (ib-
lichen Sprachgebrauch folgend, nur
theistische, nicht aber atheistische
Literatur (nicht-religidser Humanis-
mus, Freidenkertum usw.) eine Vor-
zugsbehandlung geniessen soll.
Solches wére in einer Theokratie
denkbar.Wir leben aber in einer De-
mokratie, und in einer solchen ist die
Begunstigung einer Weltanschauung
gegenuber andern unzuldssig.

2. Der genannte Artikel verletzt auch
Artikel 49 der Bundesverfassung.
Glaubens-und Gewissensfreiheit be-
deutet, dass jeder die freie Wahl hat,
sich zu dieser oder jener Weltan-
schauung zu bekennen. Dieses Recht
hat aber nur einen Sinn, wenn daraus
keine Nachteile erwachsen.Der inkri-
minierte Artikel benachteiligt aber
jenen nicht mehr unbedeutenden Teil
unserer Bevdlkerung, der mit der
christlichen Heilslehre Schwierigkei-
ten hat und sich aus intellektuellen
oder moralischen Griinden ehrlicher-
weise nicht mehr dazu bekennen
kann. Dieser Bevodlkerungsteil hat,
wie der Konfessionsstatistik der eid-

gendssischen Volkszahlung von 1980

zu entnehmen ist, stark zugenom-
men.

Dabei sind jene Personen noch nicht
mitgezahlt, die sich ebenfals vom
Kirchenglauben losgeldst haben, je-
doch aus bestimmten Grunden (fehl-
ende Toleranz der christlichen Mit
blrger?) noch nicht bereit sind, sich
offen zu deklarieren.

Im Hinblick auf die herrschende Glau-
benskrise und die Sakularisierung
des éffentlichen Lebens ist der Absatz
2 von Artikel 92 nicht nur unzeitge-
mass; er ist auch undemokratisch und
verfassungswidrig. Seine fast unglaub-
liche Einseitigkeit, die schlechtin eine
pluralistische Gesellschaft hinein-
passt, ist nur aus friheren Machtver-
héltnissen erklarbar; er bericksichtigt
nicht die gesellschaftlichen Struktur-
verdnderungen unserer Zeit.

Wir haben Verstandnis dafiir, dass
wirklich religidsen Menschen nicht
Lesestoff weggenommen werden
sollte, der ihnen in einer schwierigen
Lebensphase Trost spenden kdnnte.
Wirmeinen aber, dass alle Menschen,
auch Atheisten und Agnostiker, vom
Staat Rucksicht und Toleranz erwar-
ten dirfen, denn auch fir sie gibt es
Blcher, die ihnen viel bedeuten. Die
im Gesetz vorgesehene Unterschei-
dung zwischen religidser und nicht-
religidser Erbauungsliteratur ist will-
kirlich und gehért nicht in die Rechts-
ordnung eines modernen demokrati-
schen Staates.

Wir bitten Sie deshalb, unseren An-
trag in der Neufassung des zu revidie-
renden Gesetzes zu berlcksichtigen.

Mit vorziglicher Hochachtung
Freidenker-Vereinigung der Schweiz
Der Zentralprasident:

W. Baumgartner

Die Neigung zu Folterungen
und anderen Menschenrechts-
verletzungen entsteht mit der
Militarisierung der Gehirne,
und die Militarisierung der Ge-
hirne entsteht mit der Militari-
sierung der Nation.

Adolf Bossart

93



	Betrifft: Vernehmlassung zur Revision des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)

